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der Gemeinde 

Weilen unter den Rinnen 

A M T S B L A T T  

Narrenzunft Weilen u.d.R. e.V.  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

wir befinden uns auf der Zielgeraden für unser 60-Jähriges Jubiläum. 

Am Wochenende ist es soweit !!! 
 

Wir bauen auf die Zusammenarbeit der ganzen Gemeinde für das 

außergewöhnliche Event. Ein herzliches Vergelts Gott im Voraus dafür! 

Am Donnerstag um 18 Uhr sind wir in der Festhalle + Anbauzelt und würden die Helfer kurz einweisen wie das 

Zahlsystem und die Bewirtung ablaufen sollte. 
 

Außerdem wäre es bestimmt ein tolles Bild, wenn die Bewohner an der Umzugsstrecke und an den Aufstel-

lungsstraßen ihre Häuser, vor oder neben dem Haus und die Straßenlaternen, farbenfroh schmücken würden. 

Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! 
 

Wir bedanken uns noch ganz herzlich für die zahlreichen Spenden bei unserer Haussammlung und die liebe-

volle Aufnahme und Verköstigung in den Häusern von Weilen am vergangenen Samstag. 
 

Zur Beachtung : 

Die Hauptstraße ist am Freitag , 12.01.24  von 18 Uhr bis 2.00 Uhr , 

Sonntags, 14.01.2024 von 12.30 Uhr bis 19 Uhr ab Abzweigung Hochrückstraße bis Holzbau Staiger für den 

Durchgangsverkehr gesperrt !!  Busse und Anwohner dürfen fahren.  

Während des Umzugs  ist die Straße komplett gesperrt ! 
 

Wir freuen uns auf Euch !!! 
 

Euer Elferrat 
 

Hummel- Ho,   Hummel- Ho,   Hummel Ho  !!! 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 
Montag:     9.00 – 14.00 Uhr 
Dienstag:   16.00 – 18.30 Uhr 
Mittwoch:     geschlossen 
Donnerstag:    8.00 – 12.00 Uhr  
     und  15.00 – 17.00 Uhr 
Freitag:   geschlossen 
------------------------------------------------------------------ 
Anzeigen-Annahmeschluss für das Amtsblatt: 
jeweils montags, 12.00 Uhr 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

E-Mail-Adresse: 
rathaus@weilen-udr.de 

 

Änderung Öffnungszeit des Rathauses am 
18.01.2024 
Das Rathaus ist am Donnerstag, 18.01.2024 am Vor-
mittag wegen einer Online-Schulung nur von 8-10 
Uhr geöffnet.  
Wir bitten um Beachtung. 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2019 
Der Gemeinderat Weilen u.d.R. hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 14.12.2023 einstimmig die Eröff-
nungsbilanz zum 01.01.2019 beschlossen. 
Die Eröffnungsbilanz liegt öffentlich aus und kann in 
der Zeit vom 15.01.2024 - 30.01.2024, je einschließ-
lich, zu den üblichen Öffnungszeiten auf dem Rathaus 
Weilen u.d.R., Angelstraße 1, eingesehen werden. 
 

Weilen u.d.R., 11.01.2024 
Edele – Bürgermeisterin - 

 

Reisepass  
Die Gebühr für den Reisepass für Personen über 24 
Jahre beträgt seit dem 01.01.2024 70 Euro. Der Pass hat 
eine Gültigkeit von 10 Jahren. 
 
Paten für Feldkreuze gesucht 
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde gefragt, wer 
für die Instandhaltung von Feldkreuzen zuständig sei. 
Konkret ging es dabei um das Kreuz am Eingang zur 
Angelstraße von Schömberg her. Aus der Zuhörer-
schaft kam der Hinweis, dass die Gemeinde sich bei 
diesem Kreuz bereits vor längerer Zeit zur Instandhal-
tung und Pflege verpflichtet habe. Da andere Feld-
kreuze in Weilen von Privatpersonen gepflegt werden, 
bat der Gemeinderat um einen Aufruf im Amtsblatt.  
Falls Sie die Gemeinde unterstützen und die Paten-
schaft für das Feldkreuz übernehmen möchten, freuen 
wir uns auf Ihre Rückmeldung. In diesem Zusammen-
hang würde die Verwaltung auch gerne feststellen, wer 
sich um andere Feldkreuze im Ort kümmert. Sie können 
sich gerne telefonisch während der Öffnungszeiten  
oder per Email an gemeinde@weilen-udr.de melden. 
Silke Edele 
Bürgermeisterin 

Grundsteuerbescheide für das Jahr 2024 
Die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2024 werden 
den Steuerpflichtigen in den nächsten Tagen zugestellt. 
Die Veranlagung erfolgte aufgrund der vom Finanzamt 
festgesetzten Steuermessbescheide. Bei den meisten 
Steuerpflichtigen ist die Grundsteuer zum 1. Juli zur 
Zahlung fällig. Es gibt jedoch auch vierteljährliche Zah-
lungstermine, jeweils zur Quartalsmitte. Die Zahlungs-
termine stehen auf Ihrem Steuerbescheid. Bei Abbu-
chern erfolgt die Belastung zum Fälligkeitstermin.  
Nichtabbucher müssen selbst auf die Einhaltung der 
Zahlungstermine achten. 
 
Hundesteuer 2024 
Die Hundesteuerbescheide für das Rechnungsjahr 
2024 werden in den nächsten Tagen zugestellt. Die 
Hundesteuer wird am 15.02.2024 zur Zahlung fällig. 
Sofern Sie der Gemeinde keinen Abbuchungsauftrag 
erteilt haben, bitten wir um fristgerechte Überweisung 
des Steuerbetrages unter Angabe des Buchungszei-
chens. Die Hundesteuer beträgt 84,00 € für den Erst-
hund und 168,00 € für den Zweithund. Kampfhunde un-
terliegen einem erhöhten Steuersatz.  
Grundsätzlich unterliegen alle Hunde der Anmelde-
pflicht. Nach den Bestimmungen der Hundesteuersat-
zung hat jeder Hundehalter einen über drei Monate al-
ten Hund innerhalb von 4 Wochen nachdem der Hund 
drei Monate alt wurde, bei der Gemeinde anzumelden. 
Die Gemeinde gibt für alle angemeldeten Hunde jähr-
lich eine neue Hundesteuermarke heraus, sodass deut-
lich erkennbar ist, ob ein Hund angemeldet ist. Jeder 
Hund ist anzumelden, über Steuerbefreiungen ent-
scheidet die Gemeinde nach Maßgabe der Hundesteu-
ersatzung. Wird die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
leichtfertig unterlassen, liegt eine Ordnungswidrigkeit 
vor, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. En-
det die Hundehaltung oder zieht der Hundehalter aus 
der Gemeinde weg, so ist der Hund abzumelden und 
die Hundesteuermarke zurückzugeben.  
 
Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz 
Nach dem Bundesmeldegesetz sind die Behörden ver-
pflichtet, einmal jährlich auf verschiedene Wider-
spruchsrechte hinzuweisen.  
Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Be-
troffenen ein Widerspruchsrecht zu: 
 

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen  

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in 
der seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die 
Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist  
an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten 
gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften so-
wie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.  
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Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und 
hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Ab-
stimmung zu löschen oder zu vernichten.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeindever-
waltung Weilen u.d.R., Angelstraße 1, 72367 Weilen 
u.d.R. eingelegt werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis 
zu seinem Widerruf. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 

aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Man-
datsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die 
Datenübermittlung an das Staatsministerium  

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Aus-
kunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubi-
läen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 
Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen 
über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift 
sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind 
der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubi-
läum.  
Die Jubiläumsdaten werden aufgrund der zwischenzeit-
lich geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
nur noch mit aktiver Zustimmung der Jubilare im Amts-
blatt der Gemeinde Weilen u.d.R. veröffentlicht und an 
die Tageszeitungen Zollern-Alb-Kurier sowie Schwarz-
wälder Bote weitergegeben.  
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 
12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur 
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Minis-
terpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus 
dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel 
der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, 
die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubilä-
ums.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeindever-
waltung Weilen u.d.R., Angelstraße 1, 72367 Weilen 
u.d.R. eingelegt werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis 
zu seinem Widerruf. 
 

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft  

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmel-
degesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und §  
18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die 
betreffenden Religionsgesellschaften.  
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienange-
hörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die 

 
Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Bei-
spiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren 
Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht o-
der derzeitigen Anschriften.       
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 
Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu wi-
dersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenüber-
mittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, 
die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt 
werden.  
Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mit-
geteilt. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeindever-
waltung Weilen u.d.R., Angelstraße 1, 72367 Weilen 
u.d.R. eingelegt werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis 
zu seinem Widerruf. 
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 

an Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundes-
meldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buch-
form) verwendet werden.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeindever-
waltung Weilen u.d.R., Angelstraße 1, 72367 Weilen 
u.d.R. eingelegt werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis 
zu seinem Widerruf. 
 
Landesfamilienpass 
Die Gutscheine für 2024 zum Landesfamilienpass sind 
zwischenzeitlich beim Rathaus eingegangen.  
Berechtigte Personen können die Gutscheine ab sofort 
beim Bürgermeisteramt abholen.  
 
Rentenberatungstermine 2024:  
Die Beratungstermine durch die Deut-
sche Rentenversicherung für die Ver-
bandsgemeinden finden in den Räum-
lichkeiten beim Gemeindeverwaltungs-
verband Oberes Schlichemtal, Schillerstraße 29, 
72355 Schömberg, statt.  
 
Die Rentenberatungstermine für das 1. Halbjahr 
2024 werden wie folgt terminiert: 
 

Mittwoch, den 24.01.2024  
Mittwoch, den 21.02.2024 
Mittwoch, den 27.03.2024 
Mittwoch, den 17.04.2024  
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Mittwoch, den 22.05.2024 
Mittwoch, den 12.06.2024 
Mittwoch, den 31.07.2024 

 

Hinweis: 
Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforder-
lich!  
Diese kann beim Gemeindeverwaltungsverband Obe-
res Schlichemtal, Frau Bulach, Telefon: 07427/9498-22 
erfolgen. 
Herr Beuter, Versichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung, wird an den festgelegten Tagen die 
Beratung und/oder Antragstellung übernehmen. Bitte 
beachten Sie, dass Rentenanträge maximal ein hal-
bes Jahr vor Rentenbeginn gestellt werden können. 
 
 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass durch 
den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-
chemtal lediglich die Terminvereinbarung stattfin-
det. Eine Beratung oder die Beantwortung von in-
haltlichen Fragen durch die Verbandsgeschäfts-
stelle ist nicht möglich. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte direkt an die Deutsche Rentenversiche-
rung in Reutlingen, Telefon: 07121/2037-0. 
Merk- und Hinweisblätter stehen zum Download auf der 
Homepage des Gemeindeverwaltungsverbandes Obe-
res Schlichemtal, www.oberes-schlichemtal.de bereit. 
 
 

Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal 
 

 

Bereitschaftsdienste 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Montag - Freitag:  19 – 8 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag:    8 – 8 Uhr  
 

Einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 
Ärztlichen Bereitschafsdienst: 116 117   
 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an 
den Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an 
Wochenenden und Feiertagen von 08.00 Uhr – 22.00 
Uhr.  
 

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung 
dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die 
aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die 
Bereitschaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über 
die 116117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann 
zu Hause aufsucht. 
 

Notruf (Feuerwehr/Notarzt/Notfall): 112 
Krankentransport: 19 222 
Notdienst Augenarzt: 116 117  
Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt: 116 117 
Notdienst Kinderarzt: 116 117 
Notdienst Gyn./Geburtshilfe: 07433/9092-0 
Zahnärztlicher Notdienst: 0761/120 120 00 
Giftnotrufzentrale Freiburg: 0761/19240  
Stadtapotheke Schömberg 07427/94750 
 

Sonstiges 
 
 

DRK-Seniorensport 
Dienstag 15.00 - 16.00 Uhr 

Gemeindehalle Weilen u.d.R. 
Kontakt: Annette Kiene – 07427/8750 

 
 

SV Schörzingen e.V. 
Alle Interessierten können die aktuellen Mitteilungen des 
SV Schörzingen e.V. auf der Homepage des Vereins ein-
sehen unter www.sv-schoerzingen.de 

 
 

Hilfe, die Imker bringen ihre Bienen um.  
Ganz so schlimm, wie die Überschrift den Anschein er-
weckt, ist es erfreulicherweise nicht.  
Wenn man aber die Zahlen aus Amerika sieht, wo bis zu 
50 % der Bienenvölker den Winter nicht überleben, muss 
man sich Gedanken machen, wie das zu verhindern ist. 
Denn auch in Deutschland ist die Zahl der Winterverluste 
nicht gering. Je nach Region haben 15% bis 20% der Bie-
nenvölker in Deutschland den Winter 2022/2023 nicht 
überlebt.  
Verantwortlich für diese Sterbeziffern sind nicht nur die 
sich veränderten Umweltfaktoren und die von den Men-
schen in die Natur eingebrachten Schadstoffe, sondern 
nicht selten auch imkerliche Fehler.  
Um diese durch den Imker verursachte Fehlerquote zu 
senken, sind die Imkerverbände und Verein bemüht, mög-
lichst viele Schulungen für an der Imkerei Interessierte 
durchzuführen.   

 

Einladung 
zur Verwaltungsratsitzung des 

Gemeindeverwaltungsverbandes 
Oberes Schlichemtal 

am Donnerstag, den 18. Januar 2024 
um 9:45 Uhr 

in der Volksbank Albstadt 
Marktstraße 57, 72458 Albstadt -Ebingen 

 

Tagesordnung 
- öffentlich - 
1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
2. Ersatz Verbandsserver - Cloud oder Server 
3. Sanierung Verbandsgebäude - Festlegung des 

Planungsbüros 
4. Sanierung Verbandsgebäude - künftige Wärme-

quelle 
5. Heizwertberechnung Schul- und Sportcampus - 

Festlegung des Planungsbüros 
6. Gemeindeverbindungsstraßen - aktueller Sach-

stand 
7. Verschiedenes und Anfragen 

 
 

Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes 
ist hierzu recht herzlich eingeladen. 
 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
 

gez. Anton Müller 
Verbandsvorsitzender 
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Der Bezirksimkerverein Schömberg e.V. bietet daher auch 
für das Jahr 2024 einen Neuimkerkurs an. Dieser beginnt 
im März mit einer theoretischen Schulung über 2 Abende 
mit je 2-3 Stunden. Ab April finden im Monatsabstand die 
praktischen Kurse an den Bienenvölkern des Vereins statt. 
Die Kursteilnehmer haben so direkten Kontakt mit den Bie-
nen und sehen im Jahresablauf, dass die Imkerei nicht im-
mer nur ein „Honigschlecken“ ist. Wer die Imkerei primär 
nur wegen der Honigerzeugung betreiben will, wird nie er-
fahren wie faszinierend es sein kann, mit den Bienen um-
zugehen und wäre auch in unserem Kurs fehl am Platz. Im 
Rahmen der Schulung ist auch der Besuch einer Er-
werbsimkerei geplant.  
Interessierte können sich ab sofort an folgende Adresse 
wenden.:  

 
Dr. Dieter Erb, 78661 Dietingen, Einsteigerweg 23.  
Telefon: 0741/51128 Mail: lungendoc@t-online.de.  
Anmeldeschluss ist Ende Februar. Es stehen nur eine be-
grenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. 
 

 
 
 

Vereinsnachrichten 
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Anzeigen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Nikolaus 

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 
Tel: 07427/7325 

     E-Mail: stafra.ratshausen@drs.de 
Pfarramtssekretärin Angelika Eppler 

      Öffnungszeiten: Di - Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 

            

Im Trauerfall wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 0174 30 83 398 oder das Pfarrbüro Tel. 7325. 
            

 

Gottesdienstzeiten        
Samstag, 13.01.2024 – Vorabend zum 2. Sonntag im Jahreskreis 
18.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 21.01.2024 – 3. Sonntag im Jahreskreis 
10.30 Uhr Heilige Messe          
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Heilig Abend 
Auch dieses Weihnachten fand eine stimmungsvolle Krippenfeier 
auf dem Dorfplatz statt. Viele Besucher nahmen das Angebot wahr. 
Unter Mitgestaltung der Bläsergruppe des Musikvereins feierte die 
Gemeinde eine Andacht zusammen mit Pfr. Klaus-Peter Dan-
necker. 
Herzlichen Dank Pfr. Klaus-Peter Dannecker, der Bläsergruppe des 
Musikvereins für die musikalische Umrahmung, dem Bauhof für die 
Verkehrssicherung, den Ministranten und dem Mesnerteam sowie 
allen Teilnehmenden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sternsinger Aktion 
Auch in diesem Jahr konnten unsere Sternsinger wieder 
von Haus zu Haus ziehen.  
In einem feierlichen Gottesdienst segnete Pfarrer Klaus Pe-
ter Dannecker zwei Sternsingergruppen. 
Verkleidet als Caspar, Melchior, Balthasar und Sternträger 
klingelten die Kinder und Jugendliche an den Türen, sagten 
ihre Sprüche auf, spendeten den Segen 20*C*M*B*24 und 
sammelten Spenden. 
 

Leider konnten dieses Jahr nicht alle Häuser persönlich er-
reicht werden, da nur 2 Gruppen unterwegs  
waren. Hier wurden Segensbriefe verteilt. Für nächstes 
Jahr wollen wir den Versuch mit einer Anmeldung machen.  
 

Die Spenden der Sternsingeraktion 2024 der Gemeinde 
Weilen kommen der Aktion "Schulkind Uganda" 
von Pfarrer Ferdinand Kasozi zugute. Bis jetzt ist der Erlös: 
EUR 1.020,50 
 

Ein herzliches Vergelts's Gott allen Spendern, unseren 
Sternsingern und dem Sternsinger-Team Annika Peter, Lea 
Steiner, Julian Müller für dieses tolle Ergebnis.  
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Infokasten: 
Ein herzliches Vergelt’s sagen wir auch Notburga Krachenfels, 
die den Schaukasten bei der Kirche jeden Monat wunderschön bestückt. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neujahrsgruß 
 
Jeder Tag 
möge glückliche Stunden 
dir schenken, 
die dich begleiten, 
das ganze Jahr. 
Möge jeder Morgen 
dir Freude bringen und 
jeder Abend Frieden. 
Die Sorgen dagegen sollen 
nur wenig sich mehren. 
 

                  Irischer Segenswunsch 
 

Wir wünschen Ihnen ein gutes, gesundes und zufriedenes Jahr 2024 

Ihr Kirchengemeinderat  
 
 

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal 
 

 

GOTTESDIENSTE 
 

Samstag,13.01. Vorabend 2.Sonntag im Jahreskreis 
18:00 Uhr Vorabendmesse in Weilen 
19:00 Uhr Vorabendmesse in Dautmergen 
19:00 Uhr Wortgottesfeier in Schörzingen (Diakon) 
Sonntag,14.01. Zweiter Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Hl. Messe in Hausen und Weilen 
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen (Diakon) 
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern (Team) 
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg 
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen (Diakon) 
19:00 Uhr Taizégebet in Dotternhausen 
Dienstag,16.01.  
19:00 Uhr Abendmesse in Schörzingen 

 
 

Das Taizégebet im Oberen Schlichemtal 
 

Gebet – Stille – Gesang 

 
 

Das Taizégebet ist geprägt durch das Wiederholen von Gesängen. Es ist eine meditative Gebetsform, bei der sich unser 
Geist sammeln kann und wir mehr zu unserer Mitte finden.   
In Momenten der Stille können wir loslassen, zur Ruhe kommen und neue Kraft für den Alltag schöpfen. Diese Gebetsform 
geht zurück auf Frère Roger, dem Gründer der Brüdergemeinschaft von Taizé. 
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Das Taizégebet findet am Sonntag, 14.Januar im Altarraum in der Kirche in Dotternhausen statt.  
Beginn ist um 19:00 Uhr. Sie sind ALLE herzlich eingeladen. 
 

Auf Ihr Kommen freut sich 
Gemeindereferent, Wolfgang Schmid. 
 
 
 

PALMBÜHLKIRCHE 
Wallfahrtssekretariat: Tel. 07427/2502  
Wallfahrtsseelsorge: Pastoralreferent Michael Holl, Tel. 0174 1057563  
 

Gottesdienste im Pilgerstüble 
Donnerstag, 11. + 18.01. um 09:00 Uhr 
Freitag, 12. + 19.01. um 09:00 Uhr  
 
 

Veranstaltungen 
Bibelcafé am 16.1. 
Zuerst zusammen in die Bibel schauen, sich inspirieren lassen vom Sonntags-Evangelium, dann gemeinsam Kaffee 
trinken! Wer am Dienstag, 16. Januar, um 14.30 Uhr ins Bruderhaus auf dem Palmbühl kommen will, ist herzlich will-
kommen! Anmeldung bis 15.1. erwünscht: Tel. 0174 1057563, Wallfahrtseelsorger Michael Holl 
 

Ministrantentreff am 26.1. 
Die Ministranten und Ministrantinnen der Seelsorgeeinheit sind am Freitag, 26. Januar von 15 – 17 Uhr auf den Palm-
bühl eingeladen. Nach einem Besuch der Krippe in der Kirche gibt es ein Quiz und natürlich eine Kleinigkeit zum Essen 
und Trinken im Pilgerstüble. Bitte an warme Kleidung für die Kirche denken! Es freuen sich auf Euch: Pfarrer Uwe Stier 
und Michael Holl 
 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg 
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balingen-Erzingen 
Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de 
Internet: eseki.de / Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
 

Donnerstag, 11. Januar 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den ungeraden Kalenderwochen.  

im Gemeindezentrum - Anfrage bei Carmen Schneider 07427 914767, bzw. 0151 75067389 oder Rosma-
rie Staiger 07427 8699  

Freitag, 12. Januar 2024 
18.00 Uhr Gebetskreis im Evangelischen Gemeindezentrum Schömberg  
Sonntag, 14. Januar 2024 
09.00 Uhr Erzingen: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger in der St.-Georgs-Kirche 
10.00 Uhr Endingen: Gottesdienst zur Jahreslosung mit Pfarrer Dr. Martin Brändl, mit Livestream 
10.15 Uhr Täbingen: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger in der Karsthanskirche 
10.15 Uhr Schömberg: Kinderkirche Abenteuerland im Evangelischen Gemeindezentrum 
17.00 Uhr Jugendkreis im Jugendhaus Erzingen 
Montag, 15. Januar 2024 
16.30 Uhr NEU: Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen für Jungs und Mädchen von der 1. bis zur 6. Klasse! 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine Eha 07427 3955 oder Volker Koch 
Dienstag, 16. Januar 2024 
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
19.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis im Gemeindezentrum – Anfrage bei Karin Eha 07427 466321 oder Pia Seebur-

ger 07427 7223 
Mittwoch, 17. Januar 2024  
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in Endingen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi Rudek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 2953 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike Ilchmann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina Heinzler 

07427 6251 
Donnerstag, 18. Januar 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
19.30 Uhr Ökumenischer Hauskreis vierzehntägig in den ungeraden Kalenderwochen.  

im Gemeindezentrum - Anfrage bei Carmen Schneider 07427 914767, bzw. 0151 75067389 oder Rosma-
rie Staiger 07427 8699  
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Hinweise:  
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamtkirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, ent-
weder auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de  bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal 
der Kirchengemeinde Endingen.  
 
 

Gottesdiensttelefon 
Wir haben das „Gottesdiensttelefon“ unter der Nummer „074332101617“ wieder aktiviert! 
Es bestand Bedarf für einen zusätzlichen „Übertragungsweg“ neben unserem Livestreaming.  
 
 

Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 
Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Christbaumsammeln 
 

Das Hof-Team sammelt am Samstag, 13.01.2024 die 
Christbäume ein. Bitte legen Sie die Bäume ab morgens  

8 Uhr bereit.  
 

Vielen Dank.  
 

Das Hof-Team wünscht ein gutes neues Jahr. 
 


